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Feriencamp | Klosterneuburg 

 

Malen, Zeichnen, Basteln, Formen und Gestalten!  

Unser Feriencamp in der ALBERTINA Klosterneuburg bietet Kindern zwischen 7 und 12 Jahren 

eine ganze Ferienwoche lang Kreativität und Kunst. Lass deiner Fantasie freien Lauf, entdecke  

künstlerische Techniken und das entweder im klimatisierten Atelier oder im Grünen.  

Kosten: € 410,- pro Woche und Kind 

 

Wann? 

• Woche 1: Montag, 31. August – Freitag, 4. September 2026 
 

Montag bis Freitag: Check In: 8.30 bis 9 Uhr, Check out: 16.00 bis 16:30 Uhr 

 
Wer? 

Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren (mindestens 7 Kinder) 

 
Was? 
 
• Betreuung in deutscher Sprache durch eine Kunstvermittler:in der ALBERTINA 

• kreative Kunstworkshops und Spiele im Atelier der ALBERTINA Klosterneuburg oder, bei Schönwetter, 

im Freien 

• inkl. Verpflegung (täglich 2 x Jause, Getränke, sowie ein warmes, vegetarisches Mittagessen durch einen 

Drittanbieter in der ALBERTINA Klosterneuburg) 

• inkl. künstlerisches Material (Farben, Papiere, Leinwände, Bastelutensilien, …) 

• Nicht inkludiert sind: Storno- Unfall- und Haftpflichtversicherung für Ihr/e Kind/er   
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Ein Tag im Feriencamp in Klosterneuburg 

 

So verläuft ein Ferientag im Feriencamp: 

Die Kinder werden täglich zwischen 8:30 und 9:00 Uhr erwartet.  

Treffpunkt zum täglichen Check-In ist der Haupteingang der ALBERTINA Klosterneuburg, An der Donau – Au 

1, 3400 Klosterneuburg. Wir informieren über das Tagesprogramm.  

Kinder, die ohne Begleitung kommen oder gehen, zeigen den Betreuer:innen die unterschriebene Bestätigung 

der Erziehungsberechtigten. 

Ab 9 Uhr gibt es ein gemeinsames Frühstück. Danach beginnt der Workshop! Das Atelier ist mit einem 

hervorragend ausgestattetem Werk-Saal einer Schule vergleichbar. Es ist klimatisiert.  

 

Die Gruppe besteht aus max. 15 Kindern im Alter zwischen 7 und 12 Jahren. Wir bewegen uns in den 

Ausstellungen und lassen uns von den Kunstwerken inspirieren. In den Ateliers wird gemalt, gebastelt, 

geformt und gedruckt. Wir arbeiten mit echten Künstlermaterialien und empfehlen bequeme, 

strapazierfähige Kleidung, die auch schmutzig werden darf. Schönes Wetter nutzen wir für kreative Ideen im 

Grünen. Das warme Mittagessen wird im Café der ALBERTINA Klosterneuburg eingenommen. Nach dem 

Essen gibt es eine Mittagspause: 15 Minuten zum Rasten, Träumen und Augenschließen! Mit frischer Energie 

wird der Nachmittag wieder malend, bastelnd und spielend im Atelier, vor den Kunstwerken oder im Grünen 

verbracht. Und zwischendurch gibt es eine Jause!  

 

Die Abholung erfolgt zwischen 16 und 16.30 Uhr. Liegt das schriftliche Einverständnis der 

Erziehungsberechtigten vor, werden Kinder zum vereinbarten Zeitpunkt entlassen. Erziehungsberechtigte 

holen die Kinder direkt aus dem Sommeratelier ab. Für zu spät abgeholte Kinder verrechnen wir eine 

Betreuungsgebühr von EUR 36,-. Die ALBERTINA Klosterneuburg schließt um 17 Uhr.  

 

Wir sind während der Feriencamp-Zeiten durchgehend für Sie telefonisch erreichbar! 
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Feriencamp | ALBERTINA Klosterneuburg 2026 

Teilnahme- & allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

Anmeldung, Reservierung & fixe Buchung 

• Das Feriencamp ALBERTINA Klosterneuburg ist für Kinder von 7 bis 12 Jahren.  

Anmeldung, Reservierung und Bezahlung erfolgen beim Kauf eines Teilnahmetickets im ALBERTINA 

Onlineshop. Die Teilnahmegebühr beträgt € 410,- pro Kind, pro Woche. Eine Teilzahlung ist nicht möglich. Es 

gibt keinen Geschwisterrabatt. 

• Pro Woche gibt es 15 Plätze. Die ALBERTINA führt keine Warteliste.  

• Für das Zustandekommen des Feriencamps im Sommeratelier sind mindestens 7 Anmeldungen erforderlich. 

Das Maximum an TeilnehmerInnen beträgt jedenfalls 15 Kinder. Kommt das Feriencamp in der ALBERTINA 

Klosterneuburg aufgrund zu weniger Anmeldungen nicht zustande, wird das Geld nach Anmeldeschluss 

binnen 14 Tage zurückerstattet. 

Die Teilnahmegebühr enthält  

Betreuung 

sämtliche Arbeitsmaterialien 

Frühstück, Mittagessen, Jause.  

Individuelle Essenswünsche können nicht berücksichtigt werden. Ist eine alternative, individuelle 

Verpflegung erforderlich, muss diese vom Kind mitgebracht werden. Der Betrag der Teilnahmegebühr 

reduziert sich nicht bei Verzicht auf den Mittagstisch.  

Bei der Buchung ersuchen wir Sie, folgende Daten korrekt und wahrheitsgemäß anzugeben:  

1) Termin des Feriencamps in der ALBERTINA Klosterneuburg 

2) Vor- und Zuname des Kindes, Geburtsdatum, Wohnadresse,  

3) Vor- und Zuname des/der Erziehungsberechtigten, Rechnungsadresse, E-Mail und Telefonnummer 

4) wichtige Information über Ihr Kind, wie z.B. Allergien, Nahrungsmittelintoleranzen.  

 

Wir bitten Sie, alle Änderungen, die sich zwischen Buchung und Feriencampwoche ergeben, bekannt zu 

geben.  
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Barrierefreiheit 

• Die ALBERTINA Klosterneuburg ist barrierefrei. Bitte geben Sie chronische oder Krankheiten, Diagnosen, 

Allergien oder Nahrungsmittelintoleranzen bekannt. Die Kunstvermittler:innen verfügen über keine 

medizinische oder psychotherapeutische Ausbildung. Sie verabreichen keine Medikamente und kontrollieren 

nicht die Richtigkeit bzw. Dosis o.ä. medikamentöse Einnahmen. 

 

Abmeldung und Storno- und Ausschlussbedingungen 

• Den Verbraucher:innen im Sinne des KSchG steht für Buchungen im Rahmen des Fernabsatzes (über Internet 

oder E-Mail) ein gesetzliches Rücktrittsrecht innerhalb einer Frist von sieben Werktagen (Samstag zählt nicht 

als Werktag) nach Abschluss des Vertrages (Erhalt der Buchungsbestätigung) über die Teilnahme an dem 

Feriencamp in der ALBERTINA Klosterneuburg ohne Angabe von Gründen zu. Eine Mitteilung zum Rücktritt 

innerhalb der Frist per E-Mail ist ausreichend. 

• Bis spätestens 1. August 2026 ist ein gebührenfreier Rücktritt ausschließlich schriftlich (per E-Mail oder Post) 

möglich. Bei späterer Stornierung oder bei Nichterscheinen des Kindes wird der Teilnahmebeitrag nicht 

rückerstattet.  

• Erkrankt ein Kind oder werden einzelne Tage oder Stunden aus anderen Gründen versäumt, so wird diese Zeit 

weder nachgeholt noch refundiert. Die kurzfristige Aufnahme von Gastkindern ist nicht möglich. Sollte sich 

herausstellen, dass ein Kind im Feriencamp nicht glücklich ist, mit der Situation nicht zurechtkommt oder 

Zuhören verweigert, werden Erziehungsberechtigte angerufen. Mit den Eltern besprechen wir Möglichkeiten, 

die Situation für das Kind besser zu machen. Stellt sich heraus, dass das Feriencamp für das Kind nicht das 

richtige Format ist, behält sich die ALBERTINA das Recht vor, das Kind von Erziehungsberechtigten abholen 

zu lassen. Der Teilnahmebeitrag wird nicht zurückerstattet. 

• Bei Schließung des Betriebes der ALBERTINA Klosterneuburg und/oder Ausfall eines oder mehrerer Tage 

aufgrund einer behördlichen Anordnung (z.B. Lock Down aufgrund von Pandemien) wird der 

Teilnahmebeitrag für nicht stattgefundene Tage in der Höhe von 82.- EUR pro Tag binnen 14 Tagen nach der 

behördlichen Anordnung rücküberwiesen.   
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• Im Feriencamp der ALBERTINA Klosterneuburg hören wir einander zu, wertschätzen einander und nehmen 

auf andere Rücksicht. Den Anweisungen der Kunstvermittler:innen, Aufsicht oder anderen Mitarbeitenden 

der ALBERTINA Klosterneuburg wird Folge geleistet. Alle Teilnehmenden bleiben in der Gruppe. Bei Verdacht 

auf ansteckende Krankheiten darf das Kind nicht ins Feriencamp gebracht werden. Wir ersuchen um 

Verständnis, dass bei Nichteinhaltung dieser Richtlinien eine Teilnahme des Kindes am Feriencamp nicht 

möglich ist. 

Im Falle eines Ausschlusses wird der Teilnahmebeitrag nicht, auch nicht anteilig, zurückerstattet.  

 

• Falsche bzw. unwahrheitsgemäße Angaben bei der Anmeldung können zu einem Ausschluss der Teilnahme 

führen. Der Teilnahmebeitrag wird in diesem Fall nicht zurückerstattet. 

 

Haftung 

• Die ALBERTINA hat alle Informationen, die in Publikationen und Internetseiten bereitgestellt wurden, nach 

bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es wird keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und 

Vollständigkeit übernommen, soweit der ALBERTINA nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit angelastet 

werden kann. 

• Die ALBERTINA übernimmt keine Haftung für Schäden an oder den Verlust von persönlichen Gegenständen 

der teilnehmenden Kinder, sofern der ALBERTINA nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit angelastet werden 

kann.  

• Jede Haftung der ALBERTINA ist ausgeschlossen, die über die Bestimmungen des gesetzlichen Schaden-

ersatzrechts hinausgeht. 

Schadenersatz 

• Inventar, Räumlichkeiten, Medien und Geräte der ALBERTINA Klosterneuburg sind schonend zu verwenden 

bzw. zu behandeln. Es gilt die Hausordnung der ALBERTINA Klosterneuburg 

• TeilnehmerInnen leisten für Beschädigungen, die sie verursachen, Schadenersatz. 

• Die ALBERTINA übernimmt keine Kosten für Reinigung oder Ersatz von Kleidungsstücken oder 

Gegenständen, die von zu Hause mitgebracht wurden und in der ALBERTINA Klosterneuburg verloren oder 

kaputt gegangen sind. 
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Datenschutz 

• Die Buchung des Feriencamps der ALBERTINA Klosterneuburg ist ein Vertragsabschluss. Sie stimmen den 

allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und erteilen Ihre datenschutzrechtliche Zustimmung über die 

elektronische Verarbeitung aller Angaben, die im Zuge der Buchung erhoben werden.  

 

• Alle Daten der Teilnehmer:innen dienen ausschließlich dem Betriebszweck der ALBERTINA und werden 

vertraulich behandelt. Sie werden nur in dem für die ALBERTINA erforderlichen Umfang verarbeitet und 

solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung der Verwaltungsaufgaben der ALBERTINA erforderlich ist. Die 

Angabe der Gesundheitsdaten dient zum Schutz des Kindes und Qualitätssicherung der Veranstaltung. Mit 

dem Bezahlen des Teilnahmebeitrages stimmen Sie in die Verarbeitung der Gesundheitsdaten für den oben 

genannten Zweck zu. Die Verarbeitung der Daten kann jederzeit widerrufen werden. Wenden Sie sich dafür 

an dsb@albertina.at. Ohne Zustimmung erfolgt keine Weitergabe von Teilnehmer:innen-Daten an Dritte.  

 

Kinderschutz 

Die ALBERTINA möchte für seine Jungen Besucher:innen ein sicherer Ort sein und verfügt über ein 

Kinderschutzkonzept. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an kinderschutz@albertina.at  

 

Mitgeltende Dokumente 

• Die Teilnehmer:innen haben die Hausordnung, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Museumsbetrieb und 

alle Sicherheitsvorschriften für die Gebäude, in denen die Veranstaltungen des Feriencamps stattfinden, zu 

befolgen. Eltern haften für das Verhalten Ihrer Kinder. 

 

Rechtsform 

ALBERTINA, Albertinaplatz 1, 1010 Wien, UID Nr.: ATU 1628 7202 
Firmenbuchnummer: FN 193651g / Handelsgericht Wien, Wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts 

 

Gerichtsstand 

Für allfällige Streitigkeiten aus diesen AGB gilt als Gerichtsstand das sachlich zuständige Gericht in Wien als 

vereinbart. 

mailto:dsb@albertina.at
file://///albertina.at/daten/Abteilung/Kunstvermittlung/Projekte/Albertina%20Kreativcamp/Feriencamp_2024/kinderschutz@albertina.at

